
VERLOREN ODER  
GESTOHLEN GEMELDETES  

DOKUMENT 
WIEDERGEFUNDEN?

VERWENDEN SIE  
ES NICHT MEHR!
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Ein als verloren oder gestohlen 
gemeldetes Dokument - Reisepass 

oder eID - ist nicht mehr gültig!

Selbst wenn es wiedergefunden 
wird, verwenden Sie es nicht mehr!

Falls Sie mit einem als verloren oder 
gestohlen gemeldeten Dokument 
dennoch ins Ausland reisen, kann 
es sein, dass Sie an der Grenze 

gestoppt werden oder sofort nach 
Belgien zurückkehren müssen.

Vermeiden Sie Unannehmlichkeiten 
im Urlaub: geben Sie das wiederge-
fundene Dokument  zur Vernichtung 

bei Ihrer Gemeindeverwaltung ab 
und beantragen Sie ein neues. 
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